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im Bewusstsein der Notwendigkeit, wissenschaftlich-tech-
nische Neuentwicklungen, die nachteilige Auswirkungen auf
die internationale Sicherheit und die Abrüstung haben können,
genau zu verfolgen und solche Neuentwicklungen auf nutz-
bringende Anwendungszwecke hinzulenken,

sich dessen bewusst, dass internationale Transfers von zivil
wie militärisch verwendbaren und spitzentechnologischen
Produkten, Dienstleistungen und Kenntnissen für friedliche
Zwecke für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
Staaten wichtig sind,

sowie sich der Notwendigkeit bewusst, diese Transfers von
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck
sowie von Spitzentechnologien mit militärischen Anwen-
dungsmöglichkeiten durch multilateral ausgehandelte, allge-
mein anwendbare, nichtdiskriminierende Richtlinien zu regu-
lieren,

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die zunehmende
Verbreitung von Ad-hoc- und ausschließlichen Exportkon-
trollregelungen und -vereinbarungen für Güter und Technolo-
gien mit doppeltem Verwendungszweck, die in der Regel die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungslän-
der behindern,

unter Hinweis darauf, dass in dem Schlussdokument der
vom 20. bis 25. Februar 2003 in Kuala Lumpur abgehaltenen
dreizehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der
nichtgebundenen Länder33 abermals mit Besorgnis festgestellt
wurde, dass der Export von Gerät, Ausrüstungen und Techno-
logie für friedliche Zwecke in Entwicklungsländer nach wie
vor unangemessenen Beschränkungen unterliegt,

betonend, dass international ausgehandelte Richtlinien für
den Transfer von Spitzentechnologien mit militärischen An-
wendungsmöglichkeiten den legitimen Verteidigungsbedürf-
nissen aller Staaten sowie den Erfordernissen der Wahrung des
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit Rechnung tra-
gen, gleichzeitig jedoch sicherstellen sollen, dass niemandem
der Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, Dienstlei-
stungen und Kenntnissen für friedliche Zwecke verwehrt wird,

1. erklärt, dass wissenschaftlich-technische Fortschrit-
te zu Gunsten der gesamten Menschheit genutzt werden sollen,
um die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung
aller Staaten zu fördern und die internationale Sicherheit zu ge-
währleisten, und dass die internationale Zusammenarbeit bei
der Nutzung von Wissenschaft und Technologie durch den
Transfer und Austausch von technologischem Know-how für
friedliche Zwecke gefördert werden soll;

2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengun-
gen zu unternehmen, um Wissenschaft und Technologie für
Abrüstungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten Ab-
rüstungstechnologien zur Verfügung zu stellen;

3. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, unter
Beteiligung aller interessierten Staaten multilaterale Verhand-
lungen zu führen, mit dem Ziel, allgemein annehmbare, nicht-

diskriminierende Richtlinien für internationale Transfers von
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck
sowie von Spitzentechnologien mit militärischen Anwen-
dungsmöglichkeiten zu erarbeiten;

4. ermutigt die Organe der Vereinten Nationen, im Rah-
men der bestehenden Mandate die Anwendung von Wissen-
schaft und Technologie für friedliche Zwecke zu fördern;

5. beschließt, den Punkt "Die Rolle von Wissenschaft
und Technologie im Kontext der internationalen Sicherheit
und der Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer ein-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/52

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/460, Ziff. 7)34.

60/52. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975,
31/71 vom 10. Dezember 1976, 32/82 vom 12. Dezember
1977, 33/64 vom 14. Dezember 1978, 34/77 vom 11. Dezem-
ber 1979, 35/147 vom 12. Dezember 1980, 36/87 A und B
vom 9. Dezember 1981, 37/75 vom 9. Dezember 1982, 38/64
vom 15. Dezember 1983, 39/54 vom 12. Dezember 1984,
40/82 vom 12. Dezember 1985, 41/48 vom 3. Dezember 1986,
42/28 vom 30. November 1987, 43/65 vom 7. Dezember 1988,
44/108 vom 15. Dezember 1989, 45/52 vom 4. Dezember
1990, 46/30 vom 6. Dezember 1991, 47/48 vom 9. Dezember
1992, 48/71 vom 16. Dezember 1993, 49/71 vom 15. Dezem-
ber 1994, 50/66 vom 12. Dezember 1995, 51/41 vom 10. De-
zember 1996, 52/34 vom 9. Dezember 1997, 53/74 vom 4. De-
zember 1998, 54/51 vom 1. Dezember 1999, 55/30 vom
20. November 2000, 56/21 vom 29. November 2001, 57/55
vom 22. November 2002, 58/34 vom 8. Dezember 2003 und
59/63 vom 3. Dezember 2004 über die Schaffung einer kern-
waffenfreien Zone in der Nahostregion

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen betreffend die
Schaffung einer solchen Zone im Nahen Osten entsprechend
den Ziffern 60 bis 63 und insbesondere Ziffer 63 d) des
Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der Generalver-
sammlung35,

unter Hervorhebung der grundlegenden Bestimmungen
der genannten Resolutionen, in denen alle unmittelbar Betei-
ligten aufgefordert werden, die erforderlichen praktischen und
dringlichen Maßnahmen zur Verwirklichung des Vorschlags
zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahostre-
gion zu erwägen und für die Zeit bis zur Schaffung einer sol-
chen Zone und während deren Schaffung feierlich zu erklären,
dass sie auf der Grundlage der Gegenseitigkeit darauf verzich-
ten, Kernwaffen und Kernsprengkörper herzustellen, zu er-

33 A/57/759-S/2003/332, Anlage I.

34 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Bangladesch und Dschibuti.
35 Resolution S-10/2.
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werben oder in irgendeiner anderen Form zu besitzen oder
Dritten die Stationierung von Kernwaffen in ihrem Hoheits-
gebiet zu gestatten, der Unterstellung ihrer kerntechnischen
Anlagen unter die Sicherungsmaßnahmen der Internationalen
Atomenergie-Organisation zuzustimmen sowie ihre Unter-
stützung für die Schaffung der Zone zu erklären und solche Er-
klärungen zur etwaigen Behandlung beim Sicherheitsrat zu
hinterlegen,

in Bekräftigung des unveräußerlichen Rechts aller Staaten,
Kernenergie für friedliche Zwecke zu erwerben und zu er-
schließen,

unter Hervorhebung der Notwendigkeit geeigneter Maß-
nahmen in der Frage des Verbots militärischer Angriffe auf
kerntechnische Anlagen,

eingedenk des von der Generalversammlung seit ihrer
fünfunddreißigsten Tagung erzielten Konsenses, wonach die
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone im Nahen Osten den
Weltfrieden und die internationale Sicherheit wesentlich festi-
gen würde,

in dem Wunsche, auf diesem Konsens aufbauend maßgeb-
liche Fortschritte auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaf-
fenfreien Zone im Nahen Osten zu erzielen,

unter Begrüßung aller Initiativen, die zur allgemeinen und
vollständigen Abrüstung führen, so auch in der Nahostregion,
und insbesondere über die Schaffung einer von Massenver-
nichtungswaffen, einschließlich Kernwaffen, freien Zone in
dieser Region,

Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Na-
hen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen
für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vor-
geben sollten,

in Anerkennung der Wichtigkeit einer glaubhaften regio-
nalen Sicherheit, einschließlich der Schaffung einer gegensei-
tig verifizierbaren kernwaffenfreien Zone,

unter Hervorhebung der wesentlichen Rolle, die den Ver-
einten Nationen bei der Schaffung einer gegenseitig verifizier-
baren kernwaffenfreien Zone zukommt,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die
Durchführung der Resolution 59/6336,

1. fordert alle unmittelbar Beteiligten nachdrücklich
auf, im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen der Ge-
neralversammlung ernsthaft die zur Verwirklichung des Vor-
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der
Nahostregion erforderlichen praktischen und dringlichen
Maßnahmen zu erwägen, und bittet die betreffenden Länder,
zur Förderung dieses Ziels dem Vertrag über die Nichtverbrei-
tung von Kernwaffen37 beizutreten;

2. fordert alle Länder der Region auf, soweit nicht be-
reits geschehen, bis zur Schaffung der Zone der Unterstellung
ihrer gesamten nuklearen Aktivitäten unter die Sicherungs-

maßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation
zuzustimmen;

3. nimmt Kenntnis von der Resolution GC(49)/RES/15
über die Anwendung der Sicherungsmaßnahmen der Organi-
sation im Nahen Osten, die am 30. September 2005 von der
Generalkonferenz der Internationalen Atomenergie-Organisa-
tion auf ihrer neunundvierzigsten ordentlichen Tagung verab-
schiedet wurde38;

4. stellt fest, wie wichtig die laufenden bilateralen Nah-
ost-Friedensverhandlungen und die Aktivitäten der multilate-
ralen Arbeitsgruppe für Rüstungskontrolle und regionale Si-
cherheit für die Förderung des gegenseitigen Vertrauens und
der Sicherheit im Nahen Osten, einschließlich der Schaffung
einer kernwaffenfreien Zone, sind;

5. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer
kernwaffenfreien Zone in der Nahostregion entsprechend Zif-
fer 63 d) des Schlussdokuments der zehnten Sondertagung der
Generalversammlung35 ihre Unterstützung für die Schaffung
einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen beim Si-
cherheitsrat zu hinterlegen;

6. bittet diese Länder außerdem, bis zur Schaffung der
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, herzustellen, zu erpro-
ben oder auf andere Weise zu erwerben noch die Stationierung
von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in ihrem Hoheitsge-
biet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden Gebieten zuzulas-
sen;

7. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staa-
ten, bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig
alles zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist die-
ser Resolution zuwiderläuft;

8. nimmt Kenntnis von dem Bericht des General-
sekretärs36;

9. bittet alle Beteiligten, zu überlegen, welche Mittel ge-
eignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und vollständigen
Abrüstung und zur Schaffung einer von Massenvernichtungs-
waffen freien Zone in der Nahostregion beizutragen;

10. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit Zif-
fer 7 der Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der
Entwicklung der Lage in der Region die Konsultationen mit
den Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden
Staaten fortzusetzen und die Auffassungen dieser Staaten zu
den in den Kapiteln III und IV der Studie im Anhang zu seinem
Bericht vom 10. Oktober 199039 dargelegten Maßnahmen oder
anderen einschlägigen Maßnahmen einzuholen, damit es zu
Fortschritten auf dem Wege zur Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone im Nahen Osten kommt;

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

36 A/60/126 (Part I).
37 United Nations, Treaty Series, Vol. 729, Nr. 10485. Deutsche Überset-
zung: dBGBl. 1974 II S. 785; LGBl. 1978 Nr. 15; öBGBl. Nr. 258/1970;
AS 1977 471. 

38 Siehe International Atomic Energy Agency, Resolutions and Other De-
cisions of the General Conference, Forty-ninth Regular Session,
26-30 September 2005 (GC(49)/RES/DEC(2005)).
39 A/45/435.
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12. beschließt, den Punkt "Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer einundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 60/53

Verabschiedet auf der 61. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 120 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 59 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/461, Ziff. 7)40:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Aserbaid-
schan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Benin,
Bhutan, Botsuana, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Co-
sta Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksre-
publik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salva-
dor, Eritrea, Fidschi, Gabun, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde,
Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Ku-
wait, Laotische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Li-
bysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Ma-
li, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Na-
mibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay,
Peru, Philippinen, Sambia, Samoa, São Tomé und Príncipe, Saudi-Arabien, Se-
negal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vin-
cent und die Grenadinen, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tad-
schikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turk-
menistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Venezuela
(Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tan-
sania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Keine.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Bela-

rus, Belgien, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Däne-
mark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland,
Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Ka-
nada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallin-
seln, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Neuseeland, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Palau, Papua-Neuguinea, Polen, Portugal, Republik Ko-
rea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika,
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

60/53. Abschluss wirksamer internationaler Vereinba-
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaa-
ten gegen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen

Die Generalversammlung,

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der
Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Sicher-
heit für ihre Völker Rechnung zu tragen,

in der Überzeugung, dass Kernwaffen die größte Bedro-
hung für die Menschheit und den Fortbestand der Zivilisation
darstellen,

die Fortschritte begrüßend, die in den letzten Jahren auf
dem Gebiet der nuklearen und der konventionellen Abrüstung
erzielt wurden,

feststellend, dass trotz der jüngsten Fortschritte auf dem
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen not-
wendig sind, damit die allgemeine und vollständige Abrüstung
unter wirksamer internationaler Kontrolle erreicht wird,

in der Überzeugung, dass die nukleare Abrüstung und die
vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerlässlich sind,
wenn die Gefahr eines Atomkriegs gebannt werden soll,

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen über die Nichtanwen-
dung oder Nichtandrohung von Gewalt zu halten,

in Anbetracht dessen, dass die Unabhängigkeit, die terri-
toriale Unversehrtheit und die Souveränität der Nichtkernwaf-
fenstaaten gegen die Anwendung oder Androhung von Ge-
walt, das heißt auch gegen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen, geschützt werden müssen,

die Auffassung vertretend, dass die internationale Gemein-
schaft bis zur Herbeiführung einer universalen nuklearen Ab-
rüstung unbedingt wirksame Maßnahmen und Vereinbarun-
gen ausarbeiten muss, um die Sicherheit der Nichtkernwaffen-
staaten vor dem Einsatz oder der Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen, gleichviel von welcher Seite, zu gewährleisten,

in Anbetracht dessen, dass wirksame Maßnahmen und
Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von
Kernwaffen einen positiven Beitrag zur Verhütung der Ver-
breitung von Kernwaffen darstellen können,

eingedenk der Ziffer 59 des Schlussdokuments der zehnten
Sondertagung der Generalversammlung41, der ersten Sonder-
tagung über Abrüstung, in der sie die Kernwaffenstaaten nach-
drücklich aufforderte, sich, soweit angebracht, um den Ab-
schluss wirksamer Vereinbarungen zur Sicherung der Nicht-
kernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des
Einsatzes von Kernwaffen zu bemühen, sowie in dem Wun-
sche, die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen des
Schlussdokuments zu fördern,

unter Hinweis auf die einschlägigen Teile des Sonderbe-
richts des Abrüstungsausschusses42, der der Generalversamm-
lung auf ihrer zwölften Sondertagung, der zweiten Sonderta-
gung über Abrüstung, vorgelegt wurde43, des Sonderberichts
der Abrüstungskonferenz, der der Versammlung auf ihrer
fünfzehnten Sondertagung, der dritten Sondertagung über Ab-
rüstung, vorgelegt wurde44, sowie des Berichts der Konferenz
über ihre Tagung 199245,

40 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Bangladesch, Ägypten, Brunei Darussalam, De-
mokratische Volksrepublik Korea, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Re-
publik), Jordanien, Kolumbien, Kuba, Malawi, Malaysia, Mali, Myan-
mar, Nigeria, Pakistan, Sambia, Saudi-Arabien, Sri Lanka, Sudan, Syri-
sche Arabische Republik und Vietnam.

41 Resolution S-10/2.
42 Mit Wirkung vom 7. Februar 1984 wurde der Abrüstungsausschuss in
Abrüstungskonferenz umbenannt.
43 Official Records of the General Assembly, Twelfth Special Session,
Supplement No. 2 (A/S-12/2), Abschn. III.C.
44 Ebd., Fifteenth Special Session, Supplement No. 2 (A/S-15/2),
Abschn. III.F.
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